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Wohnbaulandentwicklung Hörstel – 2035 –  
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 130 b „Knüwen“ der Stadt 
Hörstel, Stadtteil Dreierwalde 
Satzungsbeschluss 
 
Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 
 
A. Verfahrensablauf 
B. Behandlung der gemäß §13a i.V.m.§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Abs. 

2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
C. Behandlung der gemäß §13a i.V.m.§ 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 

Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

D. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach §13a i.V.m.§ 
13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB und nach §13a i.V.m.§ 13 
Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

E. Satzungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Vorlage Nr. 14/2020 
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A. Verfahrensablauf 
 
Die Wohnraumentwicklung in Hörstel ist im integrierten kommunalen Ent-
wicklungskonzept der Stadt Hörstel (IKEK Hörstel) eines der Kernthemen. 
Aufgrund seiner gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Be-
deutung für Hörstel, ist hieraus ein Leitprojekt entwickelt worden. Bis zum 
Vorliegen des ganzheitlichen Entwicklungskonzeptes „Wohnbaulandent-
wicklung Hörstel – 2035“, gilt es bereits heute eine nachhaltige Planung 
und Entwicklung des gesamtstädtischen Wohnungsmarktes unter Berück-
sichtigung der Ortsteile anzustreben. Hierzu gehören u.a. die Bereitstel-
lung und Etablierung von neuen Wohnformen und -konzepten für alle Ein-
wohnergruppen, die Aktivierung vorhandener Baulücken in integrierten 
Lagen sowie die Untersuchung und Darstellung von Entwicklungsalterna-
tiven „alternder“ und „neuer“ Siedlungsbereiche. 
 
Mit Datum vom 04.03.2019 wurde ein Antrag auf Bebauungsplanänderung 
gestellt. Die Eigentümer des Flurstücks mit der Lage Gemarkung Dreier-
walde, Flur 13, Flurstück 208 (Anschrift Kampstr.) beabsichtigen die vor-
handene Wohnbebauung um einen Flachdachanbau zu erweitern. Da die 
kommunale Bauleitplanung ihre Siedlungsentwicklung bedarfsgerecht so-
wie freiraum-/umweltverträglich auszurichten hat und dabei die Innenent-
wicklung Vorrang vor einer Außenentwicklung hat, wird die geplante 
Wohnraumerweiterung seitens der Verwaltung grundsätzlich begrüßt und 
es wird empfohlen, die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Knüwen“ 
durchzuführen. Mit der Änderung sollen insbesondere die überbaubaren 
Bereiche einheitlich gefasst und auf drei Meter an die öffentliche Verkehrs-
fläche herangeführt werden sowie die Voraussetzungen für die Errichtung 
von neuen Wohnformen bzw. – konzepten ermöglicht werden. Da der ur-
sprüngliche Bebauungsplan aus den 60iger Jahren stammt, wird empfoh-
len die Festsetzungen des Bebauungsplanes in der Gesamtheit zu über-
prüfen und an die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse einer nach-
haltigen Wohnbaulandentwicklung sowie an die aktuellen Rechtsgrundla-
gen anzupassen. 

Rat der Stadt Hörstel hat in seiner Sitzung am 22.05.2019 beschlossen die 
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 03 " Knüwen" Stadt Hörstel, Stadt-
teil Dreierwalde bezogen auf die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse 
einer nachhaltigen Wohnbaulandentwicklung prüfen zu lassen und damit 
die Stadtverwaltung beauftragt.  
 
Zurzeit der Prüfung des Bebauungsplanes ist ein weiterer Antrag auf Be-
bauungsplan Änderung eingegangen. Nähere Informationen zu dem an-
gestrebten Bauvorhaben können aus dem beigefügten Antrag auf Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Knüwen“ vom 06.08.2019 entnommen 
werden. Auf Grundlage beider Anträge, der aktuellen Anforderungen an 
einen Bebauungsplan, der Bedürfnisse einer nachhaltigen Wohnbauland-
entwicklung sowie der aktuellen Rechtsgrundlagen ist es sinnvoll, den Be-
reich des vorhandenen Bebauungsplanes neu aufzulegen und in mehrere 
Bereiche zu unterteilt. Der Bereich mit dem Antrag auf Bebauungsplanän-
derung vom 04.03.2019 wird in einem separaten Verfahren als eigenstän-
diger Bebauungsplan unter der Nr. 130 a „Knüwen“ neu aufgestellt. Mit 
diesem Verfahren wird ein zweiter Bereich unter der Nr. 130 b „Knüwen“ 
gem. § 13a BauGB neu aufgestellt. Es erfolgt direkt die Öffentliche Ausle-
gung gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der be-
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13a 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB.  Ziele der Neuaufstellung sind die Anpassung an 
die vorhandenen städtebaulichen Strukturen und die Vergrößerung der 
überbaubaren Bereiche, um eine Nachverdichtung zu gewährleisten. 
 
Die öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange fand in der Zeit vom 27.01.2020 – 26.02.2020 statt. 
 
Die im Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen und 
der Verwaltungsvorschlag zur Behandlung der Inhalte der Stellungnah-
men gehen aus den Ausführungen unter Buchstaben B und C hervor. 
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Sollten dem Vorschlag der Verwaltung zur Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen gefolgt werden, kann der Satzungsbeschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 130b „Knüwen“ der Stadt Hörstel, Stadtteil 
Dreierwalde gefasst werden. 
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B. Behandlung der gemäß §13a i.V.m.§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Abs. 2 
BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurde keine Stellungnahme ab-
gegeben. 
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C. Behandlung der gemäß §13a i.V.m.§ 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 
BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag gegenüber-
gestellt.  
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Die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg über das Ordnungsamt 
der Stadt Hörstel eingegangen am 22.01.2020 wird zur Kenntnis genom-
men. Seitens der Bezirksregierung Arnsberg wird ausgeführt, dass keine 
Maßnahmen erforderlich sind, da keine in den Luftbildern erkennbare Be-
lastung vorliegt. Da ein Kampfmittelvorkommen jedoch nicht völlig ausge-
schlossen werden kann wird auf Empfehlung folgender Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen: 
 
„Die Durchführung aller bodeneingreifender Bauarbeiten sollte mit der ge-
botenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig aus-
geschlossen werden kann. Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der 
Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegen-
stände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen. Es ist unverzüg-
lich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche 
Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen“.                                                                        
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Die Stellungnahme der EWE Netz GmbH vom 21.01.2020 wird zur Kennt-
nis genommen. Die EWE Netz GmbH unterhält nach Rücksprache im Plan-
bereich ausschließlich Telekommunikationsleitungen. Die Ausführungen in 
der Stellungnahme sind allgemeiner Art und werden im Zuge der Verwirk-
lichung der Planung beachtet. 
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Die Stellungnahme des Technischen Bauamtes der Stadt Hörstel vom 
26.02.2020 wird zur Kenntnis genommen. Der im Bereich der privaten 
Grundstücke entlang der Brookstraße und des Bruktererweges verlau-
fende städtische Schmutzwasserkanal wird nachrichtlich in die Planzeich-
nung aufgenommen. Zudem wird zum Schutz dieser Leitungen folgender 
Hinweis in die Planung eingestellt: 
 
„Bei Bauarbeiten ist auf den vorhandenen erdverlegten städtischen 
Schmutzwasserkanal Rücksicht zu nehmen, damit Schäden vermieden 
werden. Arbeiten im Nahbereich dieser Leitungen sind von Hand auszu-
führen. Nähere Angaben können jederzeit beim Bauamt der Stadt Hörstel 
eingeholt werden“. 
 
Bei der Textlichen Festsetzung unter A2) handelt es sich um ein Gebot zur 
versickerungsfähigen Gestaltung von Grundstückszufahrten und – zugän-
gen, Stellplätzen etc. Um Irritationen zu vermeiden wird an Stelle von - 
versickern kann > versickert -ausgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 11 von 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 12 von 23 

 

Die Stellungnahme der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG vom 
21.02.2020 wird zur Kenntnis genommen. Gemäß Schreiben der Te-
lefónica streift eine Richtfunktrasse den nördlichen Planbereich. Diese 
Richtfunktrasse wird einschließlich eines 30 m beidseitigen Schutz-
streifens nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Der für 
eine störungsfreie Übertragung freizuhaltende Bereich (Fresnelzone) 
befindet sich in einer Höhe von 22 m bis 52 m über Grund. Beeinträch-
tigungen für diese Telekommunikationslinie sind aufgrund der Höhen-
begrenzung der Gebäude (maximale Firsthöhe 10 m) nicht zu erwar-
ten. 
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Die Stellungnahme der Unitymedia / Vodafon NRW GmbH vom 24.02.2020 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 15 von 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 16 von 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme der Westnetz GmbH vom 20.02.2020 wird zur Kenntnis 
genommen. Der Hinweis auf zahlreiche vorhandene Versorgungseinrich-
tungen im Planbereich wird zur Kenntnis genommen, dabei ist die vorhan-
dene Trafostation bereits im Bebauungsplan als Versorgungsfläche aus-
gewiesen. Der Anregung, die 10 KV Erdkabel in den B-Plan zu übertragen, 
wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht gefolgt, zumal sich diese im 
öffentlichen Straßenraum befinden. Der Hinweis des Versorgungsträgers, 
besonders Rücksicht im Nahbereich von Versorgungseinrichtungen, ver-
bunden mit entsprechenden Handlungsempfehlungen, zunehmen wird zur 
Kenntnis genommen. Zudem wird der Versorgungsträger rechtzeitig vor 
Inangriffnahme von Erschließungsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt um ei-
gene Maßnahmen koordinieren zu können. 
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Die Stellungnahme des Kreises Steinfurt vom 25.02.2020 wird zur Kennt-
nis genommen. 
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D. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach §13a i.V.m.§ 13 
Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB und nach §13a i.V.m.§ 13 Abs. 2 
Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 

 
Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange zu dem Planentwurf eingegangenen Stellungnahmen 
werden unter Rücksichtnahme auf die privaten und öffentlichen Belange 
gegeneinander und untereinander gemäß dem Vorschlag der Verwaltung 
behandelt und beschlossen. 
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E. Satzungsbeschluss 
 
Aufgrund der §§ 2, 9, 10, 13 a des Baugesetzbuches (BauGB), § 7 der 
Gemeindeordnung (GO NRW), § 89 der Landesbauordnung (BauO NRW), 
sowie der Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in ihren 
jeweils gültigen Fassungen, wird die Änderung und Ergänzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 130b „Knüwen“ der Stadt Hörstel, Stadtteil Dreierwalde als 
Satzung, sowie die Begründung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


